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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/005/2014  
 

Aktenzeichen 062.3204/062.511 Datum: 13.01.2014 

Federführendes Amt Hauptamt 

Amtsleiter/in Marco Fulgner Tel.: 07261 404-104 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 28.01.2014 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Bildung und Besetzung des Gemeindewahlausschusses 
für die Kommunalwahlen und den Bürgerentscheid am 
25.05.2014 
 
 
Vorschlag: 
 
Der Gemeinderat wählt 
 
a) Herrn Marco Fulgner zum Vorsitzenden und Frau Anja Metzinger zur stellvertreten- 
    den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses. 
 
b) die Beisitzer/innen und stellvertretende Beisitzer/innen des Gemeindewahlausschus- 
    ses entsprechend der Vorlage. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung für die (stellv.) Beisitzer/innen ca. 300,00 €.

 

Sachverhalt: 
 
Die Leitung der Kommunalwahlen und des Bürgerentscheides ist einem besonderen, 
nur für diese Wahl zu bestellenden Organ, dem Gemeindewahlausschuss, übertra-
gen (§ 11 Kommunalwahlgesetz - KomWG). Er ist insbesondere für die Prüfung und 
Zulassung der Wahlvorschläge sowie für die Feststellung des Wahl-/ Abstimmungs-
ergebnisses zuständig. 
 
Laut KomWG besteht der Gemeindewahlausschuss aus dem Oberbürgermeister als 
Vorsitzendem und mindestens 2 Beisitzerinnen und Beisitzern. Ist der Oberbürger-
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meister bei den Kommunalwahlen Wahlbewerber, sind der Vorsitzende und dessen 
Stellvertreter durch den Gemeinderat aus dem Kreis der Wahlberechtigten und Ge-
meindebediensteten zu wählen. Da Oberbürgermeister Jörg Albrecht voraussichtlich 
bei der Kreistagswahl kandidieren wird, muss diese Wahl erfolgen. Die Verwaltung 
schlägt vor, wie bei den vergangenen Wahlen den Hauptamtsleiter und eine Mitarbei-
terin des Wahlamtes zum Vorsitzenden bzw. zur stellvertretenden Vorsitzenden zu 
wählen.  
 
Die Beisitzer/innen und Stellvertreter/innen in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat 
aus den Wahlberechtigten. Wie bisher soll der Ausschuss aus vier Beisitzerinnen 
bzw. Beisitzern und vier stellvertretenden Beisitzerinnen bzw. Beisitzern bestehen, 
die von den Fraktionen vorgeschlagen werden. Nach Abstimmung mit den Fraktio-
nen benennt die CDU zwei Beisitzer und einen Stellvertreter, Aktiv für Sinsheim den 
zweiten Stellvertreter und die Freien Wähler sowie die SPD zwei Beisitzer und Stell-
vertreter. Im Einzelnen sind dies: 
 
Beisitzer/in  Stellvertretende/n Beisitzer/in 

 
Dr. Horst Sieber StR Robert Allgeier 

StR Richard Spranz (Person wird von AfS in Sitzung mitgeteilt) 

 

Herr Friedhelm Brehm StR Adolf Skrobanek 

 
StR Heinz Holzwarth  Herr Rolf-Peter Thomas 
 
 
 
 
 
_________________ _________________ 
(Jörg Albrecht)       (Marco Fulgner) 
Oberbürgermeister Amtsleiter/in 
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